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1. Anwendung 

Diese Norm gilt für alle Teile der Firma Kässbohrer. Sowohl für Kaufteile wie auch für Teile nach 
KTT Zeichnung. Sie enthält Vorschriften zur Artikelkennzeichnung dieser Teile mit diversen 
Informationen welche im Punkt Code- und Klarschriftdaten beschrieben sind.  
 
2. Codestandard (optische Identifikation) 

Ausschließlich Data Matrix ECC200. 
 
3. Kennzeichnungsebene 

Die Kennzeichnungsebene definiert die Tiefe der Kennzeichnung innerhalb einer Anlieferung. 
Generell wird zwischen Einzelkennzeichnung und Gebindekennzeichnung unterschieden. 
Einzelkennzeichnung bedeutet, dass jedes Stück für sich mit einer Artikelkennzeichnung 
versehen werden muss. Gebindekennzeichnung bedeutet, dass es ausreicht wenn jedes 
Gebinde mit einer Artikelkennzeichnung versehen wird. 
Der Lieferant wird über die Kennzeichnungsebene in Anlieferanweisungen und innerhalb der 
Webplattform zum Etikettendruck informiert. Weiters ist die Kennzeichnungsebene ab Mai 2008 
auf jeder Bestellung vermerkt.  
Ist in keiner dieser drei Informationsquellen eine Kennzeichnungsebene vermerkt, so liegt es im 
Ermessen der kennzeichnenden Person. Grundsätzlich gilt aber, dass eine Kennzeichnung 
immer anzubringen ist.   
 
4. Etikettenformate und Qualität 

Folgend werden die zulässigen Etikettenformate beschrieben.  
 

Art der 
Kennzeichnung 

Größe Verwendung Typ/Material 

Klebeetikette auf 
Rollen für 
Etikettendrucker 

76mm x 51mm Kaufteile, Teile nach 
KTT Zeichnung, 
Einweggebinden und 
-Verpackungen 

-Polyethylen Etiketten (für direkte 
Kennzeichnung am Teil) 
-Haftpapier (für Kennzeichnung auf 
Verpackungen) 

Klebeetikette auf A4 
Bogen für 
Officelaserdrucker 

70mm x 50,8mm Kaufteile, Teile nach 
KTT Zeichnung, 
Einweggebinden und 
-Verpackungen 

Avery Zweckform 3669, 
(Haftpapier) nur für Kennzeichnung 
auf Verpackungen oder in 
Verbindung mit Anhängern 
zulässig. 

Anhänger auf Rollen 
für Etikettendrucker 

152,4mm x 90mm Baugruppen, 
Mehrweggebinden 
und -Verpackungen 

Graphiplast 7078/200my 

 
Alternative Formate sind explizit zu genehmigen.  
 
Die Etiketten haben grundsätzlich wetterfest zu sein und müssen wieder ablösbar sein.  
Für die Kennzeichnung von Teilen bei denen ein Klebeetikett direkt auf den Artikel geklebt wird 
sind ausschließlich ablösbare Polyethylen Etiketten zu verwenden. Bei Artikeln bei denen ein 
Etikett auf eine Verpackung geklebt wird, dürfen auch Etiketten aus Haftpapier verwendet 
werden.  
Der Druck hat ausschließlich schwarz auf weiß zu erfolgen. Ausnahmen sind explizit zu 
vereinbaren.  
Zulässig ist weiters ein Aufkleben von Etiketten auf die oben beschriebenen Anhänger. Die 
Befestigung solcher Anhänger hat mittels Kabelbindern, Draht oder ähnlichem 
Befestigungsmaterial zu erfolgen.   
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5. Etikettenlayout 

a. Klebeetiketten: 
Das Etikettenlayout bei Klebeetiketten muss der 
nebenstehenden Darstellung Entsprechen. 

 
Schriftart: Consolas  
Schriftgröße: 11; Fett 
Schriftgröße Artikelnummer: 18; Fett 
Matrixcodegröße: 28mm x 28mm 
 

 
 
 
 
b. Anhänger 

Das Anhängerlayout muss der untenstehenden Darstellung Entsprechen. 

 
 
 
Schriftart: Consolas 
Schriftgröße: 14; Fett 
Schriftgröße Artikelbezeichnung: 18; Fett 
Schriftgröße Artikelnummer: 26; Fett 
Matrixcodegröße: 35mm x 35mm 
 
6. Code- und Klarschriftdaten 

Die folgenden Daten müssen in der Artikelkennzeichnung von Kässbohrer enthalten sein.  
 

Codedaten Klarschriftdaten 
Daten Datenquelle Daten Datenquelle 

Artikelnummer KTT/Muss Artikelbezeichnung KTT/Muss 
Bestellnummer KTT/Muss Artikelnummer KTT/Muss 
Bestellposition KTT/Muss Bestellnummer KTT/Muss 
Ladeträger KTT/Kann Position KTT/Muss 
Menge pro Ladeträger KTT/Kann Index KTT/Kann 
QS-Zeichen KTT/Kann QS-Zeichen KTT/Kann 
Index KTT/Kann Lieferantennummer KTT/Muss 
Lieferantennummer KTT/Muss Versanddatum Muss 
Versanddatum Muss Ablaufdatum KTT/Muss 
Lieferscheinnummer Lieferant/Muss   
Chargenummer Lieferant/Kann   
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7. Ort der Artikelkennzeichnung 

Der Ort der Artikelkennzeichnung kann in einer Anlieferanweisung vorgegeben sein. Wenn dies 
der Fall ist, so ist diese Anweisung strikt einzuhalten. Sollte keine solche Anweisung existieren, 
so ist ein Etikett oder auch ein Anhänger möglichst offensichtlich angebracht sein. Ausnahmen 
sind Artikel ohne Verpackung, bei denen ein Klebeetikett direkt auf das Teil aufgebracht wird. 
Hier hat die Kennzeichnung möglichst so zu erfolgen, dass sie am Endprodukt nicht 
offensichtlich ist. (Unterseite, Rückseite, etc…) 
 
8. Drucken von Etiketten 

Der Druck von Etiketten kann mittels von Kässbohrer zur Verfügung gestellter Webplattform 
geschehen oder auch direkt aus dem System des Lieferanten. Sollte dies der Fall sein, müssen 
alle hier definierten Standards eingehalten werden.  
 


